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Anlage 8 zum Lieferantenrahmenvertrag Gas gemäß Kooperationsvereinbarung Stand 

31.03.2022 der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH: 

 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung) auf Anweisung des Transportkun-

den durch den Netzbetreiber 

 

1. Der Netzbetreiber nimmt eine Unterbrechung der Anschlussnutzung eines Letztverbrau-

chers (Sperrung) – ggf. nur bezogen auf einzelne Marktlokationen - auf Verlangen des 

Transportkunden unter den Voraussetzungen des § 11 Ziffer 6. LRV vor. Die Unterbre-

chung der Anschlussnutzung darf nicht unverhältnismäßig sein. 

2. Die Sperrung wird durch Ausbau der Messeinrichtung (Gaszähler) vorgenommen. 

3. Schuldner der dem Netzbetreiber für die Sperrung entstehenden Kosten ist gegenüber 

dem Netzbetreiber der beauftragende Transportkunde. Gleiches gilt für die auf die Wie-

derherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) entfallenden Kosten, wenn die Ent-

sperrung vom Transportkunden beauftragt wird. Die Kosten der Sperrung bzw. Entsper-

rung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der Sperrung bzw. Entsperrung geltenden 

Preisblatt (Anlage 1) des Netzbetreibers. 

4. Die Sperrung wird vom Transportkunden auf dem vollständig ausgefüllten Formular „Auf-

trag zur Unterbrechung der Anschlussnutzung“ (vgl. beigefügte Anlage 8.1. zum LRV) in 

Textform beim Netzbetreiber beantragt. Das Formular ist per E-Mail entsprechend dem 

jeweils gültigen Kontaktdatenblatt an den Netzbetreiber zu übersenden. Der Netzbetreiber 

prüft nicht, ob die Voraussetzungen für eine Einstellung der Netznutzung tatsächlich vor-

liegen. 

5. Der Netzbetreiber informiert den Transportkunden unverzüglich in Textform über den be-

absichtigten Termin (Datum und ungefähre Uhrzeit) der Sperrung. Fällt der Grund für die 

Sperrung vor der Ausführung der Sperrung weg, hat der Transportkunde den Sperrauftrag 

unverzüglich in Textform beim Netzbetreiber zu stornieren. Widerruft der Transportkunde 

den Sperrauftrag, bevor der Netzbetreiber ihm den Sperrtermin angekündigt hat, fällt kein 

Sperrentgelt an. Bei später eingehenden Stornierungen übernimmt der Transportkunde 

die Kosten für die Sperrung gemäß gültigem und im Internet veröffentlichten Preisblatt 

(Anlage 1). 

6. Auf Wunsch des Transportkunden wird der Netzbetreiber die Unterbrechung in Anwesen-

heit eines Beauftragten des Transportkunden vornehmen, um eine gütliche Einigung zwi-

schen Transportkunde und Letztverbraucher zu ermöglichen. 

7. Ist zur Durchführung der Unterbrechung eine Handlung an der beim Anschlussnutzer in-

stallierten Messeinrichtung notwendig und wird der Messstellenbetrieb von einem dritten 
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Messstellenbetreiber durchgeführt, wird der Netzbetreiber von diesem dritten Messstel-

lenbetreiber gemäß § 4 Abs. 6 MessZV die Vornahme der notwendigen Handlung verlan-

gen. Eine vom dritten Messstellenbetreiber oder seinen Beauftragten verursachte Verhin-

derung oder Verzögerung des vom Transportkunden gewünschten Unterbrechungster-

mins hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 

8. Ist eine Sperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, wird der Netz-

betreiber den Transportkunden hierüber unverzüglich in Textform informieren und mit ihm 

evtl. weitere Schritte abstimmen. Als solcher Grund gilt insbesondere eine gerichtliche 

Verfügung, welche die Sperrung untersagt. Die Kosten für einen erfolglosen Sperrversuch 

trägt der Transportkunde.  

9. Über das Ergebnis des Sperrtermins informiert der Netzbetreiber den Transportkunden 

unverzüglich in Textform. 

10. Ist der Netzbetreiber - z.B. aufgrund einer gerichtlichen Verfügung - zu einer Wiederher-

stellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) verpflichtet, so ist er auch ohne Rückspra-

che mit dem Transportkunden hierzu berechtigt. Die Kosten der Entsperrung gemäß dem 

zum Zeitpunkt der Entsperrung aktuellen Preisblatt (Anlage 1) trägt der Transportkunde. 

11. Der Netzbetreiber hebt die Unterbrechung der Anschlussnutzung nach Aufforderung des 

Transportkunden in Textform (vgl. beigefügte Anlage 8.2. zum LRV) mit allen Angaben, 

die der Identifizierung der Marktlokation dienen (Name des Kunden, Adresse der betroffe-

nen Marktlokation, Zählernummer, Messlokation) im Regelfall spätestens 2 Werktage 

nach Eingang der Aufforderung und Erledigung aller erforderlichen Maßnahmen durch 

den Anlagenbetreiber (bzw. Anschlussnehmer) auf. Zur Aufhebung der Sperrung wird die 

Messeinrichtung (Gaszähler) wieder montiert, hierzu sind eine Anmeldung durch ein zu-

gelassenes Fachunternehmen und die Maßnahmen nach DVGW-Regelwerk G 600 TRGI 

Kapitel 5.7 „Inbetriebnahme der Leitungsanlage“ notwendig. 

12. Über das Ergebnis des Entsperrtermins informiert der Netzbetreiber den Transportkunden 

unverzüglich in Textform. 

13. Anlagenverzeichnis 

 Auftrag zur Unterbrechung der Anschlussnutzung (Anlage 8.1) 

 Auftrag zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Anlage 8.2) 


